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Gesetz
zur Errichtung von Fonds fiir die Versorgung in Nordrhein-Westfalen
(Versorgungsfondsgesetz - EFoG)

Vom 20. April 1999

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkiindet
wird:

20323
Artikel |

Gesetz zur Errichtung von Fonds flir die Versorgung in Nordrhein-Westfalen
(Versorgungsfondgesetz -EFoG-)

§1
Geltungsbereich

(1)Dieses Gesetz regelt die Errichtung von Versorgungsfonds in Nordrhein-Westfalen zur Siche-
rung der Versorgungsausgaben ab dem Jahr 2014 fiir die Beamtinnen und Beamten sowie Rich-
terinnen und Richter des Landes, die Bezieherinnen und Bezieher von Amtsbezlgen in 6ffent-

lich-rechtlichen Amtsverhaltnisse, die an das Bundesbesoldungsgesetz anknlipfen, sowie fir die
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Beamtinnen und Beamten der Gemeinden und Gemeindeverbande und der sonstigen der Auf-
sicht des Landes unterstehenden Korperschaften, Anstalten und Stiftungen des 6ffentlichen
Rechts. Das Gesetz gilt auch fiir die landesunmittelbaren Sozialversicherungstrager, soweit sie
nach einer Dienstordnung an Angestellte Dienstbezlige und an Versorgungsempfangerinnen und
Versorgungsempfanger Versorgungsbeziige zahlen.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht fir Kdrperschaften, Anstalten und Stiftungen, die aufgrund anderer
rechtlicher Bestimmungen verpflichtet sind, in Hohe ihrer kiinftigen Pensionsverpflichtung Rlick-
stellungen zu bilden oder unabhangig von einer rechtlichen Verpflichtung im Rahmen des Jah-
resabschlusses Rickstellungen in Héhe ihrer kiinftigen Pensionsverpflichtungen bilden. Soweit
das Land fiir Beamtinnen und Beamte die Versorgungslasten tragt, gilt Satz 1 nicht. Die zustandi-
gen Aufsichtsbehérden haben das Vorliegen der Voraussetzungen fir die Ausnahmeregelung
nach Satz 1 zu Uberprifen.

§2
Errichtung

Zur Sicherung der Versorgungsausgaben wird ein Sondervermogen des Landes unter dem Na-
men ,Fonds fur die Versorgungsausgaben des Landes Nordrhein-Westfalen"” errichtet.

§3
Zweck

(1) Das Sondervermoégen dient ausschlieBlich der Sicherung der Versorgungsausgaben.

(2) Unmittelbare Anspriiche von Versorgungsempfangern gegen das Sondervermdgen werden
nicht begrindet.

§4
Rechtsform

Das Sondervermdgen ist nicht rechtsfahig. Es kann unter seinem Namen im rechtsgeschaftlichen
Verkehr handeln, klagen und verklagt werden. Der allgemeine Gerichtsstand des Sondervermao-
gens ist Dusseldorf.

§5
Zuflihrung der Mittel

(1) Ab dem 1. Januar 1999 sind dem Sondervermaogen jahrlich Beitrage zuzufiihren, die auf der
Grundlage der Ist - Ausgaben flir Besoldung und Versorgung des jeweiligen Vorjahres berechnet
werden und die im Jahre 1999 0,2 vom Hundert betragen. In den Folgejahren bis zum Jahr 2013
einschlieBlich erhoht sich dieser Vomhundertsatz jeweils um 0,2 gegenliber dem Vorjahr. Die
Zuflihrung zum Sondervermdgen sind jahrlich zum 1. Juli zu Lasten der Ausgaben fir Besol-
dungs- und Versorgungsbeziige zu leisten.

(2) Dem Sondervermdgen sollen weitere Mittel aus Einsparungen durch das Versorgungsreform-
gesetz vom 29. Juni 1998 (BGBI. | S. 1666) sowie aus strukturellen MaBnahmen bei der Beamten-
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besoldung zugefiihrt werden. Weitere Zufiihrungen sind zulassig. Eine Kreditaufnahme durch
das Sondervermdgen ist nicht zulassig.

(3) Das Vermdgen des Sondervermdgens bildet sich aus den Zufiihrungen gemaB den Absatzen
Tund 2 sowie den daraus erzielten Ertragen.

§6
Verwaltung, Anlage der Mittel

(1) Anlage und Verwaltung des Sondervermdgens des Landes erfolgen durch das Finanzministe-
rium.

(2) Die dem Sondervermogen zuflieBenden Mittel einschlieBlich deren Ertrage sind zu markttbli-
chen Konditionen anzulegen in Schuldverschreibungen oder Anleihen des Landes, anderer Bun-
deslander, des Bundes oder von Staaten, die an der Dritten Stufe der Europaischen Wahrungs-
union teilnehmen. Das Finanzministerium wird ermachtigt, Anlagerichtlinien zu erlassen.

§7

Verwendung des Sondervermdgens

(1) Das Sondervermégen darf ausschlieBlich nur zu dem in § 3 genannten Zweck verwendet wer-
den

(2) Im Jahr 2013 ist durch Gesetz eine Entscheidung Uber Beginn, Hohe und Dauer der Abliefe-
rung des Sondervermogens zu treffen.

(3) Ablieferungen des Sondervermdgens erfolgen friihestens ab dem 1 Januar 2014.

§8
Vermdogenstrennung

Das Sondervermdgen des Landes ist von dem Ubrigen Vermégen des Landes, seinen Rechten
und Verbindlichkeiten getrennt zu halten.

§9
Wirtschaftsplan

Das Finanzministerium erstellt ab dem 1. Januar 1999 fiir jedes Jahr einen Wirtschaftsplan, in
dem die Einnahmen und Ausgaben darzustellen sind.

§10
Jahresrechnung

(1) Das Finanzministerium stellt am SchluB eines jeden Wirtschaftsjahres eine Jahresrechnung
flir den Fonds auf. Diese wird als Anhang der Haushaltsrechnung des Landes beigefligt.

(2) In der Jahresrechnung sind der Bestand des Sondervermdgens einschlieBlich der Forderun-
gen sowie die Einnahmen und Ausgaben nachzuweisen.
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(3) Der Landesrechnungshof prift gemaB § 113 Satz 2 Landeshaushaltsordnung die Haushalts-
und Wirtschaftsfiihrung des Sondervermogens.

§MN

Auflosung
Das Sondervermogen gilt nach seiner vollstandigen Auszahlung als aufgeldst.

§12
Sondervorschriften fir Gemeinden
und Gemeindeverbande

(1) Die Gemeinden und Gemeindeverbande sind verpflichtet, zur Sicherung ihrer Versorgungs-
aufwendungen eine Sonderriicklage zu bilden. Die kommunalen Versorgungskassen verwalten
die Sonderricklagen fur ihre Pflichtmitglieder nach MaBgabe ihrer Satzung. Die Ubrigen Gemein-
den und Gemeindeverbande kdnnen sich der kommunalen Versorgungskassen zur Verwaltung
der Sonderrucklage bedienen.

(2) Die Sonderriicklage ist zu marktiblichen Konditionen zu verzinsen. Sie kann nach MaBgabe
des § 54 a Abs. 2 Nr. 5in Verbindung mit § 54 a Abs. 4 des Gesetzes Uber die Beaufsichtigung
der Versicherungsunternehmen in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1992
(BGBI. 1993 1 S. 2), zuletzt gedandert durch Gesetz vom 9. Juni 1998 (BGBI. | S. 1242), in Aktien
enthaltende Spezialfonds nach dem Gesetz lber Kapitalgesellschaften in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 9. September 1998 (BGBI. | S. 2726) angelegt werden.

(3) Fur die Sonderricklagen gelten § 3 Abs. 1, § 5 sowie § 7 entsprechend.

§13
Sondervorschriften fur die sonstigen Kérperschaften,
Anstalten und Stiftungen des 6ffentlichen Rechts

Die sonstigen Kérperschaften, Anstalten und Stiftungen des 6ffentlichen Rechts sind verpflich-
tet, allein oder im Verbund durch Satzung entsprechende Sondervermdégen zu errichten. Die §§ 3
bis 5 und §§ 7 bis 11 gelten entsprechend.

2022

Artikel Il
Anderung des Gesetzes iiber die kommunalen Versorgungskassen
und Zusatzversorgungskassen im Lande Nordrhein-Westfalen

§ 2 des Gesetzes lber die kommunalen Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen im
Lande Nordrhein-Westfalen - VKZVKG- in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. November
1984 (GV. NRW. S. 694), geandert durch Gesetz vom 18. Dezember 1996 (GV. NRW. S. 567), er-
halt folgende Fassung:

(1) Die kommunalen Versorgungskassen haben die Aufgabe, fir ihre Mitglieder die Berechnung
und Zahlung der beamtenrechtlichen Versorgungsleistungen sowie weiterer Leistungen zu Uber-
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nehmen und die dadurch entstandenen Lasten durch Umlage oder im Wege der Erstattung aus-
zugleichen.

(2) Auf Antrag der Mitglieder kdnnen sie auch die Berechnung und Zahlung der Besoldung, der
Vergutung, des Lohnes und der Beihilfen ibernehmen. Das gilt auch fiir die Aufgaben der Fest-
setzungsstelle fur Besoldung geman § 8 Abs. 1 des Landesbesoldungsgesetzes, Beihilfeleistun-
gen gemaB § 88 des Landesbeamtengesetzes und fur die Befugnisse der obersten Dienstbehdr-
de gemaB § 49 Abs. 1 Satz 1 des Beamtenversorgungsgesetzes; insoweit handeln die kommuna-
len Versorgungskassen im eigenen Namen und in Vertretung ihrer Mitglieder.

(3) Bei der Ubernahme von Aufgaben nach Absatz 2 wird in den kommunalen Versorgungskas-
sen eine freiwillige Mitgliedschaft begriindet, sofern diese nicht bereits nach § 4 Abs. 1Satz 2
besteht. Das Nahere regelt die Satzung.

(4) Die kommunalen Versorgungskassen verwalten fir die Gemeinden, die Pflichtmitglieder sind,
sowie fiir die in § 4 Abs. Tund 2 und in § 32 genannten Ubrigen Mitglieder auf deren Antrag die
Sonderrlicklagen nach § 12 des Gesetzes zur Errichtung von Fonds fur die Versorgung in Nord-
rhein-Westfalen.

Artikel Il
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1999 in Kraft.
Dusseldorf, den 20. April 1999

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerprasident
Wolfgang Clement
(L.S.)
Der Finanzminister
Heinz SchleuBer

GV.NRW. 1999 S. 174

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 5/5


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/gvnrw/1999-20

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Gesetz zur Errichtung von Fonds für die Versorgung in Nordrhein-Westfalen (Versorgungsfondsgesetz - EFoG) 


